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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), 
in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 283), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-52a vom 20. März 2015 für die Grundstü-

cke Pfauenkehre 1A sowie 3-6 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow, 
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fach-
bereich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte Abzeichnun-
gen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Neukölln von 
Berlin, Abteilung Bauen, Natur und Bürgerdienste, Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 23. September 2015

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

B l e s i n g
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-52a im Bezirk Neukölln, 

Ortsteil Rudow
Vom 23. September 2015
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Auf Grund des § 13 Absatz 1 des Landes-Immissionsschutzgeset-
zes Berlin vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 735, 2006 S. 42), ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Februar 2010 (GVBl. S. 38), verordnet 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt:

§ 1
Zweck der Verordnung

(1) Diese Verordnung dient der Beurteilung und Bewertung der 
Zumutbarkeit von Geräuschimmissionen, die durch öffentliche Ver-
anstaltungen im Freien im Sinne von § 7 Absatz 1 des Landes-Im-
missionsschutzgesetzes Berlin verursacht werden. 

(2) Zweck dieser Verordnung ist es, insbesondere die Anwohner 
sowie die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräuschimmissionen, die durch öffentliche Veranstaltungen 
im Freien verursacht werden, zu schützen. 

§ 2
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für öffentliche Veranstaltungen im Freien. 
Sie kann auch für die Beurteilung und Bewertung der Zumutbarkeit 
von Geräuschimmissionen von nicht öffentlichen Veranstaltungen 
im Freien entsprechend herangezogen werden, für die Ausnahme-
zulassungen nach § 10 des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin 
beantragt werden, soweit diese Veranstaltungen hinsichtlich der von 
ihnen hervorgerufenen Geräuschimmissionen mit öffentlichen Ver-
anstaltungen im Freien vergleichbar sind.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Veranstaltungen in diesem Sinne sind insbesondere musikali-
sche, szenische, filmische oder karnevalistische Darbietungen, Fes-
te, Tanzveranstaltungen sowie Zusammenkünfte, die der politischen 
Bildung, der Informationsvermittlung oder kulturellen oder staatli-
chen Zwecken dienen. Folgende Arten von Veranstaltungen werden 
unterschieden:
1. nicht störende Veranstaltungen,
2. wenig störende Veranstaltungen, 
3. störende Veranstaltungen sowie
4. störende Veranstaltungen von herausragender Bedeutung.
Keine Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Versamm-
lungen nach dem Versammlungsgesetz, Sportveranstaltungen sowie 
private Feiern.

(2) Immissionswert im Sinne dieser Verordnung ist die Begren-
zung des Beurteilungspegels, die dieser maximal an einem Immis-
sionsort erreichen darf.

(3) LAF95 bezeichnet den A-bewerteten, mit der Zeitbewertung 
„fast“ ermittelten Perzentilpegel, der den Pegel kennzeichnet, der in 
95 Prozent der Messzeit überschritten wird.

(4) Tieffrequente Geräusche sind Geräusche, die vorherrschende 
Energieanteile im Frequenzbereich der Terzen mit den Mittenfre-
quenzen von 8 bis 100 Hz besitzen.

§ 4
Erfasste Geräuschimmissionen

In die Bewertung der Zumutbarkeit der durch eine Veranstaltung 
verursachten Geräuschimmissionen werden alle Geräusche einbezo-
gen, die durch den Veranstaltungsbetrieb verursacht werden oder 
ihm zuzurechnen sind und auf dem Veranstaltungsgelände entste-
hen. Hierzu zählen insbesondere die Beschallung, Geräusche des 
Publikums, der Proben, der Soundchecks und des Auf- und Abbaus 
sowie Verkehrsgeräusche. Verkehrsgeräusche durch das der Veran-
staltung zuzuordnende Verkehrsaufkommen einschließlich der 
durch den Zu- und Abgang des Publikums verursachten Geräusche 
auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Veranstaltungsge-
ländes sind gesondert von den anderen Anlagengeräuschen zu be-
trachten. Wirken auf einen Immissionsort an mehr als 18 Tagen 
eines Jahres durch Veranstaltungen bedingte Verkehrsgeräusche ein, 
können entsprechend Nummer 1.1 des Anhangs zur Sportanlagen-
lärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Februar 2006 
(BGBl. I. S. 324) geändert worden ist, organisatorische Maßnahmen 
zur Minderung dieser Geräuschimmissionen durch die Behörde ge-
troffen werden.

§ 5
Kriterien für die Beurteilung

(1) Geräusche, die von Veranstaltungen ausgehen, werden anhand 
des Beurteilungspegels, der Maximalpegel und ihres Störpotenzials 
beurteilt.

(2) Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist das Verfahren der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 
1998 (GMBl 1998, S. 503) anzuwenden, soweit diese Verordnung 
keine davon abweichenden Regelungen trifft.

(3) Veranstaltungen, die ein besonderes Störpotenzial aufweisen, 
zum Beispiel einen hohen Anteil tieffrequenter Geräusche, gelten 
selbst bei Einhaltung der in § 9 Absatz 1 und 2 genannten Immis-
sionsrichtwerte als störende Veranstaltungen. 

(4) Die Zumutbarkeit von Geräuschimmissionen von öffentlichen 
Veranstaltungen im Freien, die nicht auf Wohnungen, sondern auf 
besondere Nutzungen einwirken, ist anhand der Umstände des Ein-
zelfalls zu bewerten.

§ 6
Zeiten

(1) Tageszeit ist die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr. Nachtzeit ist die 
Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr.

(2) In der Tageszeit gilt eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 
Maßgebend für die Beurteilung in der Nachtzeit ist die lauteste volle 
Stunde der Nacht. 

(3) Für folgende Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist in 
allgemeinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten, in reinen 
Wohngebieten, in Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflege-
anstalten ein Zuschlag (KR) zu berücksichtigen:
1. an Werktagen  6 Uhr bis 7 Uhr
    20 Uhr bis 22 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen 6 Uhr bis 9 Uhr
    13 Uhr bis 15 Uhr

Verordnung
zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Veranstaltungen im Freien  

(Veranstaltungslärm-Verordnung – VeranstLärmVo)
Vom 30. September 2015
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    20 Uhr bis 22 Uhr
Der Zuschlag beträgt 6 dB.

§ 7
Hinausschieben der Nachtzeit

(1) Der Beginn der Nachtzeit kann abweichend von § 6 Absatz 1 
und 2 im Einzelfall unter Beachtung der schutzwürdigen Belange 
der Nachbarschaft nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 hinausge-
schoben werden, wenn dies zur Durchführung der Veranstaltung er-
forderlich ist. Der Beurteilungszeitraum während der Tageszeit wird 
rechnerisch mit 16 Stunden berücksichtigt. Eine achtstündige 
Nachtruhe muss im Einwirkungsbereich der Veranstaltung gewähr-
leistet sein.

(2) Bei nicht störenden Veranstaltungen und wenig störenden Ver-
anstaltungen ist vor Sonnabenden sowie vor Sonn- und Feiertagen 
eine Verschiebung des Beginns der Nachtzeit bis 23 Uhr zulässig. 
Das Ende der morgendlichen und der Beginn der abendlichen Tages-
zeit mit erhöhter Empfindlichkeit bleiben durch diese Regelung un-
verändert.

(3) Bei störenden Veranstaltungen ist eine Verschiebung des Be-
ginns der Nachtzeit an allen Wochentagen bis 23 Uhr zulässig. Bei 
störenden Veranstaltungen mit herausragender Bedeutung kann in 
Ausnahmefällen der Beginn der Nachtzeit über 23 Uhr hinaus ver-
schoben werden.

§ 8
Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche

Erhebliche Belästigungen durch tieffrequente Geräusche gemäß 
DIN 45680, Ausgabe März 1997, stehen bei störenden Veranstaltun-
gen in der Tageszeit der Genehmigung einer Veranstaltung nicht 
grundsätzlich entgegen, soweit die Immissionen solcher Geräusche 
durch dem Stand der Technik entsprechende technische oder organi-
satorische zumutbare Maßnahmen auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Ausmaß und Dauer der Einwirkung tieffrequenter Immis-
sionen sind bei der Genehmigung der Veranstaltung besonders zu 
berücksichtigen. Erhebliche Belästigungen durch tieffrequente Ge-
räusche sind in der Nachtzeit nicht zulässig.

§ 9
Zumutbarkeit nicht störender Veranstaltungen

(1) Vorbehaltlich § 5 Absatz 3 sind Veranstaltungen nicht störend, 
wenn durch sie die folgenden Immissionsrichtwerte nicht über-
schritten werden:

Gebiete/Anlagen Immissionsrichtwert
Tageszeit Nachtzeit

Industriegebiete 70 dB(A) 70 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischge-
biete 60 dB(A) 45 dB(A)

allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 55 dB(A) 40 dB(A)

reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A).

(2) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissions-
richtwerte nach Absatz 1 während der Tageszeit um nicht mehr als 
30 dB(A) und während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann im Einzelfall 
auch beim Überschreiten der dort genannten Immissionsrichtwerte 
eine Veranstaltung ausnahmsweise nicht störend sein. Im Einzelfall 
kann aber auch schon beim Vorliegen eines niedrigeren Beurtei-

lungspegels eine Veranstaltung wenig störend (§ 10) oder störend 
(§ 11) sein. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere akustische 
Gesichtspunkte, wie zum Beispiel die Überdeckung des Veranstal-
tungsgeräuschs durch Fremdgeräusche (LAF95) oder ein besonderes 
Störpotenzial des Veranstaltungsgeräuschs.

(4) Zur Beurteilung, ob von einer Veranstaltung Geräusche aus-
gehen können, die zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwer-
te nach Absatz 1 oder nach Absatz 2 führen können, ist darauf abzu-
stellen, in welchem Umfang Geräuschimmissionen zu erwarten 
sind, wenn kein behördliches Eingreifen, zum Beispiel in Form von 
Auflagen, erfolgt.

(5) Die zulässige Anzahl von Veranstaltungstagen ist bei nicht stö-
renden Veranstaltungen nicht begrenzt.

§ 10
Zumutbarkeit von wenig störenden Veranstaltungen

(1) Vorbehaltlich § 5 Absatz 3 sind Veranstaltungen wenig stö-
rend, wenn durch sie die folgenden Immissionsrichtwerte nicht 
überschritten werden:

Gebiete/Anlagen Immissionsrichtwert
Tageszeit Nachtzeit

Gewerbegebiete 70 dB(A) 55 dB(A)
Kern-, Dorf- und  
Mischgebiete 65 dB(A) 50 dB(A)

allgemeine Wohngebiete  
und Kleinsiedlungsgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)

reine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten 50 dB(A) 40 dB(A)

In Industriegebieten dürfen die für Industriegebiete maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte nach § 9 Absatz 1 und 2 nicht überschritten 
werden. In diesen Gebieten sind die Absätze 3 und 4 nicht anzuwen-
den.

(2) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissions-
richtwerte nach Absatz 1 während der Tageszeit um nicht mehr als 
25 dB(A) und während der Nachtzeit um nicht mehr als 15 dB(A) 
überschreiten.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann im Einzelfall 
auch beim Überschreiten der dort genannten Immissionsrichtwerte 
eine Veranstaltung ausnahmsweise wenig störend sein. Im Einzelfall 
kann aber auch schon beim Vorliegen eines niedrigeren Beurtei-
lungspegels eine Veranstaltung störend (§ 11) sein. Zu berücksichti-
gen sind dabei insbesondere akustische Gesichtspunkte, wie zum 
Beispiel die Überdeckung des Veranstaltungsgeräuschs durch 
Fremdgeräusche (LAF95) oder ein besonderes Störpotenzial des Ver-
anstaltungsgeräuschs.

(4) Wenig störende Veranstaltungen sollen an nicht mehr als 60 
Tagen pro Jahr und Immissionsort genehmigt werden. Anzurechnen 
sind darauf auch die Veranstaltungstage wenig störender Veranstal-
tungen, die gemäß § 2 Satz 2 zugelassen werden. Die Veranstal-
tungstage störender Veranstaltungen werden nicht angerechnet. Von 
Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen werden. Eine Abweichung 
über 60 Tage hinaus ist insbesondere dann zulässig, wenn bestimmte 
Veranstaltungsorte mit besonderer Bedeutung oder besonderer Ak-
zeptanz betroffen sind oder die Art der Veranstaltung dies rechtfer-
tigt. Die Abweichung ist auf das unbedingt erforderliche Mindest-
maß zu begrenzen. 

(5) Wenig störende Veranstaltungen sollen vor Werktagen spätes-
tens um 23 Uhr und vor Sonnabenden sowie Sonn- und Feiertagen 
spätestens um 24 Uhr beendet sein.
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§ 11
Zumutbarkeit von störenden Veranstaltungen

(1) Unbeschadet § 9 Absatz 3 und § 10 Absatz 3 sind Veranstal-
tungen störend, wenn durch sie die in § 10 Absatz 1 genannten Im-
missionsrichtwerte überschritten werden oder wenn sie ein besonde-
res Störpotential im Sinne von § 5 Absatz 3 aufweisen. Durch 
störende Veranstaltungen dürfen folgende Immissionsrichtwerte 
nicht überschritten werden:

Gebiete/Anlagen Immissionsrichtwert
Tageszeit Nachtzeit

Kern-, Dorf- und Mischge-
biete, allgemeine Wohnge-
biete und Kleinsiedlungsge-
biete, reine Wohngebiete, 
Kurgebiete, Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten

70 dB(A) 55 dB(A)

In Industriegebieten dürfen die für Industriegebiete maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte nach § 9 Absatz 1 und 2 nicht überschritten 
werden. In Gewerbegebieten dürfen die für Gewerbegebiete maß-
geblichen Immissionsrichtwerte nach § 10 Absatz 1 und 2 nicht 
überschritten werden. 

(2) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissions-
richtwerte nach Absatz 1 während der Tageszeit um nicht mehr als 
20 dB(A) und während der Nachtzeit um nicht mehr als 10 dB(A) 
überschreiten.

(3) Von den Beschränkungen des Absatzes 1 kann während der 
Tageszeit im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Veranstaltung 
eine besondere Bedeutung hat oder eine besondere Akzeptanz der 
Allgemeinheit oder der Nachbarschaft genießt und auf Grund der 
Örtlichkeit die Sicherstellung eines Mindestversorgungspegels am 
entferntesten Zuschauerplatz nur möglich ist, wenn von den Be-
schränkungen des Absatzes 1 abgewichen wird. In solchen Fällen ist 
ein Immissionswert von bis zu 75 dB(A) zulässig. Einzelne kurz-
zeitige Geräuschspitzen dürfen diesen Immissionswert um nicht 
mehr als 15 dB(A) überschreiten. 

(4) Für störende Veranstaltungen wird kein Zuschlag nach § 6 Ab-
satz 3 in Ansatz gebracht.

(5) Störende Veranstaltungen sind an bis zu 18 Tagen pro Kalen-
derjahr und Immissionsort zulässig. Anzurechnen sind darauf auch 
die Veranstaltungstage störender Veranstaltungen, die gemäß § 2 
Satz 2 zugelassen werden. Die Veranstaltungen sollen auf einen län-
geren Zeitraum verteilt werden. Veranstaltungen sollen an nicht 
mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden.

(6) Störende Veranstaltungen sollen vor Werktagen spätestens um 
23 Uhr und vor Sonnabenden sowie Sonn- und Feiertagen spätestens 
um 24 Uhr beendet sein.

§ 12
Störende Veranstaltungen von herausragender Bedeutung

(1) Von den Bestimmungen des § 11 kann bei störenden Veranstal-
tungen, die eine herausragende politische, kulturelle, soziale, histo-
rische oder sportliche Bedeutung für das Land Berlin, für einen Be-
zirk oder das Gemeinwesen haben, abgewichen werden. Dies kann 
zum Beispiel bei Staatsbesuchen, bei Veranstaltungen der Verfas-
sungsorgane des Bundes oder des Landes Berlin oder internationaler 
Organisationen, bei Veranstaltungen anlässlich besonderer politi-
scher oder historischer Ereignisse, bei Begleitveranstaltungen zu 
internationalen oder nationalen Sportveranstaltungen von herausra-
gender Bedeutung, bei dem Auftreten international bekannter 
Künstler oder Persönlichkeiten oder bei Veranstaltungen mit einer 
langen Tradition der Fall sein. Hierbei muss sich die Bedeutung der 
Veranstaltung in besonderer Weise von anderen Veranstaltungen ab-
heben. 

(2) Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 sind bezogen auf die je-
weiligen Immissionsorte grundsätzlich nur in sehr seltenen Fällen 
zulässig. 

(3) Für die Geräuschimmissionen von störenden Veranstaltungen 
mit herausragender Bedeutung wird der zulässige Immissionswert 
und die Begrenzung der einzelnen kurzzeitigen Geräuschspitzen 
von der Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksich-
tigung der Bedeutung der Veranstaltung und der schutzwürdigen Be-
lange der Nachbarschaft im Einzelfall festgelegt.

§ 13
Zugänglichkeit der Normblätter

Die in dieser Verordnung genannten DIN-Normblätter sind bei 
der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Die genannten Nor-
men sind bei dem Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert nie-
dergelegt.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. September 2015

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Umwelt 

Andreas G e i s e l
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Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und 
§ 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578) in der bis zum Inkrafttreten 
des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) geltenden 
Fassung, in Verbindung mit Artikel 4 des Vierten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird ver-
ordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 7-40VE vom 11. August 

2014 mit Deckblättern vom 21. Januar 2015 und 12. Juni 2015 für 
das Grundstück Geisbergstraße 6-9, Ecke Welserstraße 14 im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg, wird festgesetzt. Er 
ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes XI-18 im Bezirk Schöneberg, vom 31. Mai 1972 
(GVBl. S. 1013) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Gesund-
heit, Soziales, Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbe-
reich Vermessung und Geoinformation, eine beglaubigte Abzeich-
nung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann im Fachbereich 
Stadtplanung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Ab-
satz 2a Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von einem Jahr, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 6. Oktober 2015

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika  S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Dr. Sibyll  K l o t z
Bezirksstadträtin

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 7-40VE im Bezirk Tempelhof-Schöneberg,  

Ortsteil Schöneberg
Vom 6. Oktober 2015
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Auf Grund des § 2 Absatz 5 des Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 
25. Mai 2006 (GVBl. S. 450), das zuletzt durch Artikel II des 
 Gesetzes  vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 875) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 3 des Allgemeinen Zuständigkeits-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 
(GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) geändert worden ist, verordnet der 
Senat im Einvernehmen mit den Bezirken:

Artikel 1
Änderung der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung

In § 7 der Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung vom 
11. Dezember 2007 (GVBl. S. 675), die zuletzt durch Artikel II der 
Verordnung vom 29. Juli 2014 (GVBl. S. 294) geändert worden ist, 
werden die Wörter „Bezirk Neukölln“ durch die Wörter „Bezirk 
Reinickendorf“ ersetzt. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Oktober 2015
 

Der Senat von Berlin

Michael M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Mario C z a j a
Senator für Gesundheit  

und Soziales

Erste Verordnung
zur Änderung der  

Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung
Vom 6. Oktober 2015
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